
Die Verwaltung wird beauftragt, trotz der Bedenken des Straßenverkehrsamtes dieses nochmals um 
Prüfung zu bitten, ob auf dem Teilstück der K27/Hauptstraße (aus Richtung Eitorf kommend ab der 
Einmündung der Dorfstr.) für ca. 300 Meter eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 km/h 
eingerichtet werden kann. 
 


